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BEBAUUNGSPLAN NR. 52 „STEINSTRASSE 18“ 

IM ORTSTEIL NORDHEIM, GEMEINDE BIBLIS 

 
 
 

 

Auswertung der Stellungnahmen aus dem Verfahren der 

Beteiligung der Behörden sowie der sonstigen Träger 

öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
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1 Amprion GmbH 28.07.2020 Keine 
Betrieb / Projektierung 
Robert-Schuman-Straße 7 
44263 Dortmund 

 
2 Amt für Bodenmanagement Heppenheim 18.08.2020 Keine 

Fachbereich 22 
Erbacher Straße 46 
64720 Michelstadt 

 
3 Beregnungs-, Boden- und 29.07.2020 Keine 

Landschaftspflegeverband Hofheim 
Neue Waldstraße 2 
68642 Bürstadt 

 
4 BIL eG - Bundesweites Informationssystem 

zur Leitungsrecherche 
Josef-Wirmer-Straße 1-3 
53123 Bonn 

 
5 Botanische Vereinigung für Naturschutz 

in Hessen e.V. (BVNH) / c/o Dr. Jörg Weise 
Schiffenberger Weg 14 
35435 Wettenberg 

 
6 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
 e. V. (BUND) Landesverband Hessen e. V. 

Geleitstraße 14 
60599 Frankfurt 

 
7 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 27.07.2020 Keine 

und Dienstleistungen der Bundeswehr 
Fontainengraben 200 
53123 Bonn 

 
8 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

Sparte Verwaltungsaufgaben 
Fontanestraße 4 
40470 Düsseldorf 

 
9 CenturyLink Communications Germany GmbH 

Abteilung Planauskunft 
Rüsselsheimer Straße 22 
60326 Frankfurt 

 
10 Der Kreisausschuss des Kreises Bergstraße 01.09.2020 Anregungen 

Bauaufsicht und Bauleitplanung - Bündelungsstelle 
Gräffstraße 5 
64646 Heppenheim  
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11 Der Kreisausschuss des Kreises Bergstraße s. Nr. 10  
Bauaufsicht und Bauleitplanung - Bündelungsstelle 
Gräffstraße 5 
64646 Heppenheim 
 

12 Der Kreisausschuss des Kreises Bergstraße s. Nr. 10  
Bauaufsicht und Bauleitplanung - Bündelungsstelle 
Gräffstraße 5 
64646 Heppenheim 

 
13 Der Kreisausschuss des Kreises Bergstraße s. Nr. 10  

Bauaufsicht und Bauleitplanung - Bündelungsstelle 
Gräffstraße 5 
64646 Heppenheim 

 
14 Der Kreisausschuss des Kreises Bergstraße s. Nr. 10  

Bauaufsicht und Bauleitplanung - Bündelungsstelle 
Gräffstraße 5 
64646 Heppenheim 

 
15 Der Kreisausschuss des Kreises Bergstraße 16.09.2020 Anregungen 

Gefahrenabwehr - Brandschutzdienststelle 
Gräffstraße 5 
64646 Heppenheim 

 
16 Deutsche Gebirgs- und Wandervereine 

Landesverband Hessen e.V. - Verteilerstelle Götz 
Erbismühler Weg 25 
61276 Weilrod 

 
17 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 

Technische Infrastruktur Niederlassung Mitte 
Eschollbrücker Straße 12 
64283 Darmstadt 

 
18 e-netz Südhessen GmbH & Co. KG 12.08.2020 Keine 

Dornheimer Weg 24 
64293 Darmstadt 

 
19 Evangelische Kirche in Hessen und Nassau 

Kirchenverwaltung 
Paulusplatz 1 
64285 Darmstadt 

 
20 EWR Netz GmbH 23.09.2020 Anregungen 

Klosterstraße 16 
67547 Worms  
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21 GASCADE Gastransport GmbH 
Abteilung GNT 
Kölnische Straße 108-112 
34119 Kassel 
 

22 Gemeindevorstand der Gemeinde Einhausen 
Marktplatz 5 
64683 Einhausen 
 

23 Gemeindevorstand der Gemeinde Groß-Rohrheim 29.07.2020 Keine 
Rheinstraße 14 
68649 Groß-Rohrheim 

 
24 Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V. 

Nibelungenstraße 41 
64653 Lorsch 

 
25 Gewässerverband Bergstraße Betriebshof Lorsch 27.07.2020 Keine 

An der Weschnitz 1 
64653 Lorsch 

 
26 Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement 30.07.2020 Keine 

Groß-Gerauer Weg 4 
64295 Darmstadt 

 
27 HESSEN-FORST Forstamt Lampertheim 31.08.2020 Keine 

Außerhalb Wildbahn 2 
68623 Lampertheim 

 
28 Hessenwasser GmbH & Co. KG 

Taunusstraße 100 
64521 Groß-Gerau 

 
29 Hessische Gesellschaft für 

Ornithologie und Naturschutz e. V. 
Lindenstraße 5 
61209 Echzell 

 
30 Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße 25.08.2020 Anregungen 

Röderweg 14 
64625 Bensheim 

 
31 Landesamt für Denkmalpflege Hessen 02.09.2020 Keine 

hessenArchäologie 
Berliner Allee 58 
64295 Darmstadt 
 

32 Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege 
Schloss Biebrich 
65203 Wiesbaden 
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33 Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen 27.07.2020 Keine 
Niederlassung Rhein-Main Fachbereich CCWZ 
Gutleutstraße 138 
60327 Frankfurt am Main 
 

34 Landesjagdverband Hessen e.V. 
Am Römerkastell 9 
61231 Bad Nauheim 

 
35 Magistrat der Stadt Gernsheim 10.08.2020 Keine 

Stadthausplatz 1 
64579 Gernsheim 

 
36 Magistrat der Stadt Bürstadt 

Rathausstraße 2 
68642 Bürstadt 

 
37 Magistrat der Stadt Lampertheim 

Fachdienst Stadtplanung 
Römerstraße 102 
68623 Lampertheim 

 
38 Naturschutzbund Deutschland 

Landesverband Hessen e.V. 
Friedenstraße 26 
35578 Wetzlar 
 

39 Ortsbauernverband Biblis-Nordheim 
Herr Volker Christmann (Ortslandwirt) 
Schillerstraße 7 
68647 Biblis 

 
40 Pfarramt Nordheim 

Zum Steiner Wald 3 
68647 Biblis  
 

41 PLEdoc Gesellschaft für Dokumentationserstellung 28.07.2020 Keine 
und - pflege mbH  
Postfach 120255 
45312 Essen 
 

42 Polizeipräsidium Südhessen 29.07.2020 Keine 
Polizeipräsidium Bergstraße 
Polizeistation Lampertheim-Viernheim 
Florianstraße 2 
68623 Lampertheim 
 

43 Regierungspräsidium Darmstadt Dezernat I 18 21.01.2020 Keine (Stn. v. 1. Verfahren) 
Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 
Luisenplatz 2 
64283 Darmstadt 
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44 Regierungspräsidium Darmstadt 01.09.2020 Anregungen 
Dezernat III 31.2 - Regionale Siedlungs- 
und Bauleitplanung (Bündelungsstelle) 
Hilpertstraße 31 
64295 Darmstadt 

 
45 Regionalbauernverband Starkenburg e.V. 

Pfützenstraße 67 
64347 Griesheim 

 
46 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

Landesverband Hessen e.V. 
Rathausstraße 56 
65203 Wiesbaden 

 
47 Stadtverwaltung der Stadt Worms 05.08.2020 Keine 

Abteilung Stadtplanung 
Marktplatz 2 
67547 Worms 

 
48 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG 06.01.2020 Keine (Stn. v. 1. Verfahren) 

Postfach 102028 
34020 Kassel 

 
49 Verband Hessischer Fischer e. V. 

Rheinstraße 36 
65185 Wiesbaden 

 
50 Verband Region Rhein-Neckar 

Postfach 102636 
68026 Mannheim 

 
51 Westnetz GmbH DRW-S-LK-TM 

Florianstraße 15-21 
44139 Dortmund 
 

52 Zweckverband Abfallwirtschaft 27.07.2020 Anregungen 
Kreis Bergstraße (ZAKB) 
Am Brunnengewännchen 5 
68623 Lampertheim_Hüttenfeld 

 
53 ExxonMobil Production Deutschland GmbH 
 
54 BIL Leitungsauskunft 28.07.2020 Keine 
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zu 1: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2: Beschluss: Der Stellungnahme wird entsprochen. 

Anmerkung: 

Der Ausschluss von Sockelmauern an den seitlichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen sowie 
die Festsetzung des Mindestabstandes von Zäunen über dem Boden soll Kleintierwanderungen 
(z.B. Igel) über die Grundstücksgrenzen ermöglichen. 
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zu 3: Beschluss: Der Stellungnahme wird entsprochen. 

Der Hinweis im Bebauungsplan wird entsprechend der Anregung angepasst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu 4: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Das Regierungspräsidium Darmstadt wurde am Bauleitplanverfahren bereits beteiligt. 

 
 

zu 5: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Diese Belange sind ggf. im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen. 

 
 

zu 6: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Anmerkung:  

Mit dem Stand vom 23.09.2020 wurde durch das Büro für Umweltschutz und Geotechnik aus 65817 
Eppstein eine ergänzende Stellungnahme hinsichtlich der Belange des „Niederschlagswassers 
(Versickerung)“ sowie zum Thema „Bodenschutz“ vorgelegt. 

Im Rahmen der Untersuchungen wurden im Bereich der möglicherweise vorgesehenen 
Versickerungsflächen vier Versickerungsversuche in unterschiedlichen Tiefen durchgeführt. Als 
Fazit wird festgestellt, dass eine hydraulische Versickerung möglich ist und eine Behandlung des 
Sickerwassers nicht erforderlich ist. 

Die Untersuchungsergebnisse werden in der Begründung als Auszug aus der Untersuchung 
aufgeführt. Weiterhin wird das Gutachten zu den Verfahrensunterlagen des Bebauungsplanes 
genommen. 

Inwieweit der Altlastenverdacht aufgehoben werden kann, erfolgt in Abstimmung mit dem 
Regierungspräsidium Darmstadt. 

 
 

zu 7: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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zu 8: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 9: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 



Bebauungsplan Nr. 52 „Steinstraße 18“ im Ortsteil Nordheim  GEMEINDE BIBLIS 
Stellungnahme 
 

 

15 
 

 

1 

Bebauungsplan Nr. 52 „Steinstraße 18“ im Ortsteil Nordheim  GEMEINDE BIBLIS 
Behandlung der Stellungnahme (Beschluss, Anmerkung, Vermerke und Erläuterungen) 
 

 

16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu 1: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Anmerkung: 

Nach den o.a. Ausführungen der ENTEAG AB bzw. des Wehrführers der Feuerwehr Nordheim 
wird festgestellt, dass eine ausreichende Löschwasserversorgung teils über das örtliche 
Wasserversorgungsnetz und teils über vorhandene Löschwasserbrunnen gewährleistet werden 
kann.  

Durch die Ausweisung des kleinen Baugebietes für Wohnbauzwecke in ortsüblicher maximal 
zweigeschossiger Bauweise, ist grundsätzlich kein maßgeblicher zusätzlicher Löschwasserbedarf 
zu prognostizieren. Sollte sich im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens dennoch eine 
Deckungslücke bei der Löschwasserversorgung ergeben, so ist diese Unterversorgung durch 
geeignete Maßnahmen (z. B. Löschwasserzisterne) zu decken. 

Auf der Ebene des Bebauungsplanes besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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zu 1: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Anmerkung: 

Die Zuwegung wird als „privater Wohnweg“ festgesetzt, demgemäß wird auch der Kanal 
voraussichtlich ein „privater Kanal“ sein. Konkret ist dies zwischen der Gemeinde Biblis, dem 
Versorger und der Bauherrschaft abzustimmen. Auf der Ebene des Bebauungsplanes besteht kein 
weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

zu 2: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Auf der Ebene des Bebauungsplanes besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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zu 1: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

zu 2: Beschluss: Der Stellungnahme wird wie nachfolgend entsprochen. 

Mit dem Stand vom 23.09.2020 wurde durch das Büro für Umweltschutz und Geotechnik aus 65817 
Eppstein eine ergänzende Stellungnahme hinsichtlich der Belange des „Niederschlagswassers 
(Versickerung)“ sowie zum Thema „Bodenschutz“ vorgelegt. 

Im Rahmen der Untersuchungen wurden im Bereich der möglicherweise vorgesehenen 
Versickerungsflächen vier Versickerungsversuche in unterschiedlichen Tiefen durchgeführt. Als 
Fazit wird festgestellt, dass eine hydraulische Versickerung möglich ist und eine Behandlung des 
Sickerwassers nicht erforderlich ist. 

Die Untersuchungsergebnisse werden in der Begründung als Auszug aus der Untersuchung 
aufgeführt. Weiterhin wird das Gutachten zu den Verfahrensunterlagen des Bebauungsplanes 
genommen. 
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zu 3: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Diese Belange sind im nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen. Auf der 
Ebene des Bebauungsplanes besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 4: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Diese Belange sind im nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

zu 5: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Hinweis: 

Die in der Stellungnahme aufgeführten Belange und sonstigen Anforderungen wurden bereits in 
die Begründung zum Bebauungsplan übernommen (vgl. Tabelle 3 der Begründung). 
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zu 6: Beschluss: Die Stellungnahme wird entsprochen. 

Es erfolgt ein nachrichtlicher Hinweis auf das überschwemmungsgefährdete Gebiet sowie die 
Übernahme des Sachverhaltes in die Begründung zum Bebauungsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 6: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 7: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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zu 8: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Anmerkung: 

Das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung „Kampfmittelräumdienst“ wurde mit den Schreiben 
vom 25.11.2019 und 25.07.2020 am Bauleitplanverfahren beteiligt. Mit dem Schreiben des 
Regierungspräsidiums vom 21.01.2020 wurde darauf hingewiesen, dass keine Anregungen 
bestehen. 
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ZWECKVERBAND ABFALLWIRTSCHAFT KREIS BERGSTRASSE 

 

 

1 
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zu 1: Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 Anmerkung: 

 Grundsätzlich werden die geforderten Fahrbahnbreiten im Plangebiet sichergestellt. Inwieweit eine 
Befahrung des Gebietes erforderlich wird oder eine Entsorgung unmittelbar an der Steinstraße 
erfolgt, ist im Rahmen der nachfolgenden Planungen und Abstimmungen zu klären. 




